
 

 

 

Explosionsschutz

 Gasanlagen 
sicher  
betreiben 

Prüfungen zum Ex-
plosionsschutz für 
Gasanlagen dürfen von 
zur Prüfung befähigten 
Personen durchgeführt 
werden. 
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 Die Betriebssicherheitsverordnung (Be-
trSichV) fordert die Prüfung von Anla-

gen in explosionsgefährdeten Bereichen. 
Diese sind vom Arbeitgeber zu veranlas-
sen und mit dem Ziel durchzuführen, den 
Schutz vor Gefährdungen durch Explosio-
nen und Brände mindestens bis zur 
nächsten Prüfung sicherzustellen. Dabei 
werden die Wirksamkeit und die Funktion 
der technischen Schutzmaßnahmen fest-
gestellt. Außerdem wird bewertet, ob die 
festgelegten organisatorischen Maßnah-
men geeignet sind. Die Gefahrstoffverord-
nung und Betriebssicherheitsverordnung 
sowie das zugehörige technische Regel-
werk beinhalten die Anforderungen zum 
Explosionsschutz. Auch für Gasanlagen 
(Energieanlagen) sind diese Anforderun-
gen zu erfüllen. Erlaubnispflichtige Anla-

Wann muss welche Anlage in einem explosions- 
gefährdeten Bereich geprüft werden und welche  
Bedingungen gelten dafür? Die Regularien sind  
in der Betriebssicherheitsverordnung festgelegt. 

gen nach § 18 BetrSichV prüft in der Regel 
die zugelassene Überwachungsstelle. 
Prüfungen zum Explosionsschutz für Ener-
gieanlagen der Gasversorgung dürfen von 
zur Prüfung befähigten Personen durch-
geführt werden. 

Nach BetrSichV § 15 und § 16 sind  
Prüfungen zum Explosionsschutz vor 
der Inbetriebnahme und wiederkehrend 
notwendig. Die Prüfregularien zu den Ex-
plosionsgefährdungen werden im Anhang 
2, Abschnitt 3 der BetrSichV genau be-
schrieben. Nachfolgende Ausführungen 
geben dazu einen Überblick. 

Explosionssicherheit 
Anlagen in explosionsgefährdeten Berei-
chen müssen schon vor der erstmaligen 
Inbetriebnahme und nach prüfpflichtigen 

Änderungen auf Explosionssicherheit  
geprüft werden (BetrSichV Anhang 2, Ab-
schnitt 3, Ziffer 4.1). Bei der Prüfung ist 
festzustellen, ob 
a)  die für die Prüfung benötigten techni-

schen Unterlagen vollständig vorhan-
den sind und ihr Inhalt plausibel ist, 

b)  die Anlage entsprechend der BetrSichV 
errichtet wurde und in einem sicheren 
Zustand ist, 

c)  die festgelegten technischen Maßnah-
men geeignet und funktionsfähig und 
die festgelegten organisatorischen 
Maßnahmen geeignet sind und 

d)  die Prüfungen durchgeführt und die da-
bei festgestellten Mängel behoben 
wurden. 

Anlagen in explosionsgefährdeten Berei-
chen sind mindestens alle sechs Jahre 
wiederkehrend auf Explosionssicherheit 
zu prüfen (BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 
3, Ziffer 5.1). Bei Anlagen, die vor dem  
1. Juni 2012 erstmals in Betrieb genom-
men wurden, war diese Prüfung spätes-
tens bis zum 1. Juni 2018 durchzuführen.



Werden diese Prüfungen von zur Prüfung 
befähigten Personen durchgeführt, müs-
sen diese die Anforderungen nach 
BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 3, Ziffer 
3.3 erfüllen. Dazu gehören ein einschlägi-
ges Studium oder eine vergleichbare Qua-
lifikation mit langjähriger Erfahrung auf 
dem Gebiet der Sicherheitstechnik sowie 
die Teilnahme an einem einschlägigen Er-
fahrungsaustausch. 

 

Technische  
Explosionsschutzmaßnahmen 
Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kon-
troll- und Regelvorrichtungen im Sinne der 
Richtlinie 2014/34/EU mit ihren Verbin-
dungseinrichtungen als Bestandteil einer 
Anlage in einem explosionsgefährdeten 
Bereich und deren Wechselwirkungen mit 
anderen Anlagenteilen sind wiederkeh-
rend mindestens alle drei Jahre zu prüfen 
(BetrSichV, Anhang 2, Abschnitt 3, Ziffer 
5.2). 

Lüftungsanlagen, Gaswarneinrichtungen 
und Inertisierungseinrichtungen sind wie-
derkehrend jährlich zu prüfen (BetrSichV 

Anhang  2, Abschnitt 3, Ziffer 5.3). Diese 
Prüfungen dürfen von zur Prüfung befä-
higten Personen ausgeführt werden, die 
die Anforderungen nach BetrSichV An-
hang 2, Abschnitt 3, Ziffer 3.1 erfüllen. Das 
sind z.B. eine technische Berufsausbil-
dung oder vergleichbare ausreichende 
technische Qualifikation, eine mindes-
tens einjährige Erfahrung und die Teilnah-
me an Schulungen. 

EX-Geräte nach Instandsetzung 
Wird ein Gerät im Sinne der Richtlinie 
2014/34/EU nach der Instandsetzung ei-
nes Teils, von dem der Explosionsschutz 
abhängt, wieder in Betrieb genommen, so 
ist im Rahmen einer Prüfung festzustel-
len, dass das Teil in den für den Explosi-
onsschutz wesentlichen Merkmalen den 
gestellten Anforderungen entspricht. 

Diese Prüfung darf durch eine zur 
Prüfung befähigten Person durchgeführt 
werden. Diese Person muss die Anforde-
rungen nach Ziffer 3.1 erfüllen und über 
eine behördliche Anerkennung verfügen 
(BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 3, Ziffer 

 
 

 

3.2). Eine Hilfestellung zur Beurteilung, 
wann diese Prüfung notwendig ist, gibt 
die TRBS 1201 Teil 3. Alternativ kann auch 
der Hersteller diese Prüfung durchführen. 

Dokumentation ist Pflicht 
Über die durchgeführten Prüfungen muss 
der Prüfer Aufzeichnungen anfertigen, die 
die folgenden Angaben enthalten müs-
sen: 

 ▪ Anlagenidentifikation, 
 ▪ Prüfdatum, 
 ▪ Art der Prüfung, 
 ▪ Prüfgrundlagen,
 Prüfumfang, ▪

 ▪ Eignung und Funktion der technischen 
Schutzmaßnahmen sowie Eignung der 
organisatorischen Schutzmaßnahmen,

 Ergebnis der Prüfung, ▪

 ▪ Frist bis zur nächsten wiederkehrenden 
Prüfung und

 Name und Unterschrift des Prüfers. ▪

 Dr. Albert Seemann, BG ETEM

15

betrieb & praxis
Fo

to
: G

et
ty

 Im
ag

es
/H

er
o 

Im
ag

es

etem 04.2018 15

em1804e_w-s14-15.indd   15 10.07.18   12:57


	etem 4.2018 | Magazin für Prävention, Rehabilitation und Entschädigung | Energie und Wasserwirtschaft
	editorial
	inhalt
	mensch & arbeit
	Chancen der Prävention

	betrieb & praxis
	Baggerarm erschlägt Bauhelfer
	Gasanlagen sicher betreiben
	Experten im Dialog
	Eine Frage der Bewegungsfreiheit
	Werkzeuge für eine neue Kultur
	Der Wille ist da, aber ...

	gesundheit
	Ausgezeichnetes Verhalten
	Herzensretter
	Vorbild Deutschland

	service
	Rechnung mit dem Risiko
	Suche nach neuen Wegen

	Impressum
	ausblick
	123 Liter Wasser am Tag

	Anzeige: Profis kriegen keine gewischt!




